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RS OGH 1987/5/13 1Ob585/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1987

Norm

ABGB §521 C

Rechtssatz

Das Recht, die mit Dienstbarkeit überlassene Wohnung unterzuvermieten, sie also durch entgeltliche

Gebrauchsüberlassung zu verwerten, wird nur mit der Fruchtnießung, nicht aber auch mit dem Gebrauchsrecht

eingeräumt.
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